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RS OGH 1952/3/19 1Ob241/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1952

Norm

ZPO §417

Rechtssatz

Die Verurteilung zur Herausgabe einer Sache Zug um Zug gegen Bezahlung eines Geldbetrages hat noch nicht die

Wirkung, daß der Klage des Herausgabep;ichtigen auf Bezahlung des Geldbetrages ohne weitere Prüfung des

Rechtsgrundes Folge gegeben werden müßte.
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